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integrieren. Laut den mir vorliegenden Unterlagen soll die Planstraße B als Einbahnstraße ausgewiesen 
werden. Eine Einbahnstraßenregelung in Kombination mit einem verkehrsberuhigten Bereich ist jedoch 
aus meiner Sicht sehr kritisch zu sehen, wenn nicht sogar ausgeschlossen. Die Fahrgassen im v. g. 
Bereich haben infolge ihrer Mischfunktion keine „Fahrbahnen“ und keinen „rechten Fahrbahnrand“ i. S. d. § 
12 Abs. 4, so dass es sogar möglich ist in ausgewiesenen Parkbereichen auch entgegen der Fahrtrichtung 
zu parken (Kommentar zur StVO, Roland Schurig, 16. Auflage Kirschbaum Verlag; OLG Köln NZV 1997, 
449 = VRS 94, 136 = DAR 1997, 411). Wenn es keine Fahrbahnen gibt, können auch keine 
Fahrtrichtungen für die Fahrbahnen vorgegeben werden. 
 

� Ich bitte um eine gemeinsame Beratung zwischen der Stadt Ludwigslust, der Polizei und der 
Straßenverkehrsbehörde. Vor einer abschließenden Stellungnahme der Straßenverkehrsbehörde 
sollten die verkehrsrechtlichen Belange zwingend zwischen den vorgenannten Behörden 
besprochen und abgestimmt werden. 

 
Rechtzeitig vor Beginn von Arbeiten, die sich auf den Straßenverkehr auswirken, müssen die Unternehmer 
- die Bauunternehmen unter Vorlage eines Verkehrszeichenplanes – gemäß § 45 (6) StVO von der 
zuständigen Behörde Anordnungen darüber einholen, wie ihre Baustellen abzusperren und zu 
kennzeichnen sind, ob und wie der Verkehr, auch bei teilweiser Straßensperrung, zu beschränken, zu 
leiten und zu regeln ist, ferner ob und wie sie gesperrte Straßen und Umleitungen zu kennzeichnen haben. 
Sie haben diese Anordnungen zu befolgen und Lichtzeichenanlagen zu bedienen. Die 
Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Ludwigslust-Parchim und die Polizeiinspektion Ludwigslust sind 
zur Bauanlaufberatung einzuladen.“ 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  

 
 

 
Tel: +49 3871 722 – 3311 
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